
21 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP. 

12. 11. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Zeitzählung (Zeitzählungsgesetz) 
Der NatiollJa,lrat ha.t hesehlos'sen: 

§ 1. (1) Als Normalzeit in der Republik Öster
reich gilt die Mittdeur.opäische Zeit. 

b) Abstimmung mit der Regelung der Snum
denzähluntg antder,er Suaten, 

e) Erzielung eines ErholuJlig&gewinnes der Be
völkerung ÖSiterreichs. 

(3) Die Sommerzeit kann iIlJIlJerha.lb des Zeit
raumes zwischen dem 1. März und dem 31. Okto-

(2) Die M~tteleuropäische Zeit ist di,e Zonen- her eingeführt werden. 
zei,t, für die dve Zeit ,des 15. Längengmdes öst- (4) Di'e Sommerzeit hat jeweils an: ei'llJem 
lieh vön GreenlWich maßgebend i'stt. Samsta.g oder SOllJllJta.g zu beg.~nnen. An. di,eSlem 

(3) Als, Sommerzeit im Sinne dies!es Gesetzes 
gilt die gegenülber ·der Normalzeit um eine 
Stunde vorverle,gte Stundenzählung. 

§ 2. (1) D~e Bundesregierung wird ermächti@;t, 
aus volkswi~tscha:fdichen Gründen durch Ver
orcLllJUng den Zeitpunkt der Einführunlg der 
Sommer,zeit und der Wiedereinführung der Nor
malzeit zu bestimmen. 

(2) Diese Gründe im Sinne de~ Abs. 1 sind vor 
allem fdgende: . 

a) Einsparung von Energie, 

Ta;ge werdendiJe Uhren von 0 auf 1 Uhr v,or
gestellt. 

(5) Die Sommerzeit ist jeweils an eillJem Sams~ 
tag oder Sonntta.g zu heenden. An dies;em Tage ist 
die Stunde von 23 Uhr h~s 24 Uhr doppelt zu 
zählen. Die erste ,di,es.er doppelt aufscheinenden 
Stunden i'st als 23 A, 23 A 1 MinTUite usw. bis 
23 A 59 Miruuten :ru bezeichnen, die zweite als 
23 B, 23 B 1 MillJute usw. his 23 B 59 Minuten. 

§ 3. Mit dler Vollziehung dies,es Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich des § 2 dWe BUllJdesr~ierung, im 
übrigendie.r 'Bundesminister für Bauten un!d 
Technik betlr<lIUt. 

Erläuterungen 

Das Ze~tzähLungs.&e9etz soll zwei Zwecken 
dienen: erstens soll die Mitteleuropäis'ehe Zeit 
als gesetzliche Zeit festgestellt wer,den; zweitens 
soll es die Bun'desregierung ermächtilgen, dlurch 
VerordllJUng ,die Sommerzei,t einfühf'en zu könl
nen. 

b) Die Sommerzeit 

2.Verfass.ungsrechtlich'e überlegungen 

a) Die Normalzeit 
b) Die Sommerzeit 

Die ühede.gungen, die zu den damit zusam- 11. Spezielles 
menhän~ellJden Problemen a11igestellt wurden, 
sin;d f.o~endermaßien gegliedert: 

I. Generelles 

1. Hisltorisroes 
a) Die Zeitzählung 

1. Zu § 2 dies Gesec2Jes 

a) Zu Ahs. 1 alLgemeillJ 
b) Zu Abs. 1 untd Ahs. 2 

e) Zu AJbs. 3 
d) Zu Abs. 4 ullJd Albs. 5 
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2. Zu § 3 des Gesetzes 

III. Dj'e Kosten 

1. Durch dj,e Erilassung ,des Zeitzählu.ng,sgesetzes 
erwachsende Ko&ten 

2. Durch ,die. EinfWhrung der Sommerzeit er
w,achsende Kosten. 

I. Generelles 

1. Historisches 

a) Die Z e i t zäh 1 u n g 

Die Ta,t'sache, daß in österreich die MitJteLeuro
päische Zeit (MEZ) gilt, ,er,gibt sich sch.on aus der 
geogr,aphischen La,g;e Ides Landes. In österreich 
wunde die MEZ vor 1918 durch eine Kund
machung ,dies Fin:anzmini:sters vom 15. Jänner 
1894, RGB-l. Nr. 26, im Dj,enst bei ,den auf Eislen
ha,hnhöfen 'auflgesteHten k. k. Zollämtern einge
führt. Dies war notwendig, weil das Gebiet der 
Monatrchie über die bei:den Meridiane 7 Grad 
30 Minuten und 22 Gr.ad 30 Minuten östlich von 
Greenwich hin.ausreichte, Idurch welche die ZoOnie, 
i,nnerhalb der die MEZ gilt, bestimlTht wi!l1d. Der 
eigen:tliche Grund Jiegt im Aushau des Eisen
bahnn:etzes um die Mi,tte des 19. Jahrhunderts. 
Es war . unmöglich gewoO!'den, den B3!hnverkehr 
auf Grund /der jeweils güh~g,en Ortslzei'ten a>bzu
wickeln. Bis zur o. a. RegeLUng verkehnten die 
österrcichischen Eis'enlbahnen nach Lindauer, 
Münchene.r, Linzer:, Prager ,und Lemberg;e.r Orts
zeit, währerud in Ungarn die Budapester Or,ts
zeit rnaßgeberud war. D~e Zeiodifferenzen lTIIUßten 
in -den: Anschlußs.tationen durch längere Aufent
halte aus'g/Clglichen we11den. Die V,erdichtung der 
Zugfolge, das damit venhundene Bedürf,nis na,ch 
erhöhter Si:cherheit und die Erhöhung der Reise
.~eschwirud'i,gkeilten machten ,die Einführung einer 
Zeitrechnung, ,diie für ein mögli'chs!t gl'Oßes Ge
biet 'einhei,tlich zu gleIten haute, ullIUmgänglich 
notwendig. Dies hatte die Einführunlg der für 
den 15. Längengrad öSlolich von Greenwich gel
tenlden SonnlenlZel:t zur Folge, die damaLs. S'tIunden
Zonenzei,t ;g,enann:t wurde \lind heute unter der 
BeZJeichnuJ1g "Mitte1euroOpäische Zeit" in den 
meisten Län:dern Mitteleuropas und Wesc,europas 
als Normalzeilt gilt. 

Im Jahre 1921 WlUrde mit der Verordnung des 
Bundiesminliste:rnums f~r Verkehrswesen v,om 
19. März 19:21, BGB,1. Nr. 184, an Stelle der bis
heri~en Zähbnlg von zweimal 1·2 Stunden die 
ZähIUlng voOn .einmal 24 Stunden als V,enkehrszeit 
ei'ngeführt .. 

b) Die Sommerzeit 

Die Sommerzeit wurde in Ös,terreich zum 
erstien Ma:! für die Zeit vom 1. Mai bis 30. Sep
tember 1916 mit Verol1dn:ung des Gesamt-

ministeriums vom 21. April 1916, RGBl. Nr. 111, 
eingeführt. Mit dieser Vel'Ordn,ung wurde be
stimmt, der 1. Mai' 1916 :beginne am 30. April 
um 11 Uhr a1benJds ,der bisherigen Zei:trechnun'g, 
der 30. September en:de eine Stunde ,nach Mitte'r
nacht dler in dieser Verordnung festgesetzten 
Zeitr,echnunrg. 

Die o. ,a. Verordnung stützte sich auf die 
kaiserI.iche V1el'Of1dJmmg vom 10 Oktober 1914, 
RGBl. Nr. 2'74, womit die Regierunrg ermächtigt 
wrrd, durch V/e,rordnun:gdile notwendigen Ver
fügung,en Ziur Förderung des' wirtschaftlichen 
Lebens, insbesondere der Landwirtscha.ft, der 
Industrie, des Harudels, und Gewerbes, ferner zur 
Approvis,ioniierung der Bevölkerung zu treffen. 

Die Verordnung RGBl. Nr. 274/1914 hatte 
ihre RechtsgrunldJage .im § 14 des Staatsg,rund>
gesetzes vom 21. Jänner 1867, RGBl. Nr. 141. 
Muß'~en bes.timmte, dringend notwenditge Ano~d
nungeri, zu welchen vel'fassungsmäßig die Zu
stimmung des Reichsrates erfondedich war, zu 
einer Zeit er/lassen wef1den, wo dieser nicht ver
'sammelt war, so kOIlinlten dies,e unter Veranlt
wonung des Gesamtministeriums durch kaiser
liche Vewrdnung erLassen werden; gewisse 
wesentliche VerfÜtgung;en, die aufgezählt sind, 
durften in ,cl!resen Anonllnungen nicht enthalten 
sein. Diese Bestimmungien Ides damalj.gen Grund
gesetzes würden dem heutigen N otverordnungs
recht entsprechen. 

Bei der nächsoen einschlägigen Verordnung des 
Gesamtmin,isteriums vom 9. März 1917, RGB1. 
Nr. 115, betr;effen:d die Einführung der Sommer
zei.t für das Jahr 1917 wurde verfügt, die Uhr- . 
zeit am 16. Ap61 morgens um 2 Uhr um eine 
Stunde vorzustellen und am 17. Septemiher mor
gens um 3 Uhr um eine Stunde zurückzus,tel1en. 
Am 17. Sept;em:ber 1917 erhielt die erste Sturude 
von 2 bis 3 Uhr den Zusatz A und ,die zweite 
Stun:de von 2 his 3 Uhr den Zusatz B. Damit 
hat/te man die Form ,gef,unden,an ,die sich aUe 
spä'ueren Regelungen dieser Art gehalten haben. 

Die näch'srte einschl;vgige Verordn'l1lng vom 
25. Mär,z 19'18, RGB1. Nr. 106, hat sich hereits 
auf oda,s slogenan:nue krilegswirtschaftlichie Er
mächtigunlgsgesetz, RGBl. Nr. 307/19'17, gestützt. 
Seinem Wesen .nach i,sot dieses Gesetz eine Neu" 
gestaltung der kaiserEchen Vero1'ldnung vom 
10. Oktober 19>14, die es in seinem § 4 außer 
Kraft gesetzt hat. Auch die Vollzu;gsatn'We~sungen 
über di'e EinlfÜhrl.l,ng der Sommerzeit in den Jah
ren 1919 un,cl! 1920 sinl(!: auf Grund d~eses Ge
setzes erlass,en wo!'dJen. 

Die Sommerzeit wurde .das nächste· Mal ers't 
im Zweiten Wel,tkrieg durch ve,rschiedene Ver
ordnungelll! mit Gesetzeskraft vom Mini~terrat 
für die Reichsventeidigung eingefilihrt. Die 
Gründe sind wirtschaftlicher N a.tur wie im 
Ersten Wdtkrie;g .gewesen und glichen denen des 
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Kompetenz.ta~hestandes des Art. 10 Abs. 1 Z. 15 
B-VG. Nach dem Zweiten Wdtkrieg hat das 
Bunde~miniiSt'erium für Inneres im Ein'Vemehmen 
mit den beteiligten Ministerien (Handel, Ge
weribe und Industr,i'e, soziale Verwakung, Ver
kehr bzw. Energi,ewirtschalt und Elektri'fi,zierun,g) 
solche V,eror.dnungen erlassen. 

Erwähnenswert ist die in allen Regelungen 
vorkommende Wendung "die Uhr.en würd,en vor
g,estellt oder zurückgestdLt" und di'e Einführung 
der Bezeidmlmg für ,diea:niläßEch der Auflassung 
der Sommerzeit doppelt erscheinende Smn,ekAn 
eine d:lidurch etwa er.fo1gende Änderung des Zeit
maß e s sdlbslt war niemals gedacht worden. 

2. Verfassungsrechtliche Überlegungen 

a) Die No r mal zeit 

In Österreich gilt - wie bereits anfangs er
wähnt - ·aDe Mitteleu1"opäische Zeit, früher 
Stundenz'onenzeit genannt, jetzt auch a;ls N 0 r
mal zeit bezeichnet. Unter ·dem B'egriff "Nor
maLzeit" versueht man ,d~e der geographisrchen 
Lage entsprechende Stunden zäh I u n g, wäh
t1enld die Sommer,zeit eine aus jahr,eszeLtlichen 
Gründen modifizierte Stunden zäh I u n g ist. 
Demgegenüber veristeht man unlJer dem Begriff 
der "Zeit m e s s u ,ng", die Zeitoorch stl'lerug 
periodische VO'l1gänge zu messen, z. B. durch die 
Umdrehung der Er,de um ihre Achs'e, die Schwin
gunrgen eines Pen1dels, eines Quarzkristalles oder 
eines Atoms oder Moleküls. 

Nun ist <Ver Beg.riffder Norm als solcher 
ges,etzlich nicht definiert. Nach den Erläuterun
gen zur Regierungsvorla;ge des Normengese1:zes, 
BGBt. Nr. 64/1954 (ersetzt durch ,das Normen
gesletz 1971, BGBl. Nr. 240) werden unter "Nor
men" im allgemeinen RichtLinien verstanden, 
die insbesorudere die Vereinheidichung von Be
gr,~ffen, Formen furud Abmessungen, von Eigen
schahen, Verfahren sowie Lieferbedingungen he
zwecken und ·die die Vereinheitlichung, Vel"ein
hchung und Erleichterun'g der berufE'chen Tätig
k,eit zum ZieLe h:liben. 

Der Kompeteruz-oaJbbestarud "Normenwooen" 
gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 5 B-VG, auf den sich 
das vorliegende Gesetz stützt, war in mehreren 
Verfassurugsenitwürfen, dre in den Jahren 1919 
bis 1920 zur Diskussion standen, enthalten. Aus 
den Beraturugen des Unt'erausschuss,es der konsti
tui,erendlen Nationalv,ersammlung ergeben si'ch 
kein\e weitel1eru A1u.f5chlüsse. In der Zusammen
fassung ,des El1gebnisses der Beratungen -dier ersten 
vier SitZ'llnigen des Unt;el'ausschuss~s wurde in 
Art. 10 Abs. 1 Z. 5 ,der Begriff "Maß- und Ge
wichtsnormen und Punzierungswesen" vor
ge!;ehen; in der fünften S~tzung des Uruteraus
schus'~es 'stellte ,der Berich-terstatoer fest, daß es 
drol1t "Maß- urud Gewichts-, Normen- un,d Pun
zierunlgswesen" zu l;\luten hätte. Das f.äßt die Ab-

sicht des Gesetzgebers erkennen, das Normen
wes'en deutlich vom Maß- und GewichtsweSien zu 
trennen. 

Somit wird man sich hinsichtlich der Aus
le,gurug des Kompetenztatbestanrdles Normen
wesen an die vom Verfassungsgerichtshof ent
wickelte VerSlte~nerungstheoriJe ha,lten müs~en. 
Danach. müssen die in den Kompetlen'zartikeln 
verwerudieven Ausdrücke, sof,ern sich ausl dem 
Buncles-Verfassung~gJesetz nichts ander-es erg,ibt, 
in der Bedeummg versta,nden wer,dien, die ihnen 
im Zeitpunkte des Wirksa;mwerdens der Kom
petenzartike1 (1. Oktober 1925) nach dem Stand1e 
der RedltsordnJUrug zugekommen ist. 

Die Rechtsordruung hatte zu diesem Zeitpunkt 
hinsichtlich drer "Normalzeit" bzw. der "Stun
denzählung" di,e Kundmachung des Einanzmini
s·teriums vom 14. Jänner 1894, RGB1. Nr. 26, 
betreffend die Einführung der Mitteleuropäischen 
Zeit im Di'enste bei Iden auf Eisenbahnhöfen auf
ges.telhen k. k. Zollämtern und die V'erordnung 
des Bunclesmin~s,ueriums für Verkehrswesen vom 
19. März 1921, BGBl. Nr. 184, ,aufzuw,eisen. Die 
erstere Kundlmachurug sieht vor, daß für ,den 
Di,enSit der ruf -Eisenlbahnlhöfen rufgesteHten k.k. 
Zollämter und Zol1expositurenl an Stelle der 
Ortszeit die MitteLeuropäische Zett (Stunden
zonen1Zcit) eingeführt wi:rd; die Verordnung 
bestimmt, daß ~n Suelle ,der bishel1igen Zählung 
von zweimal 12 Sturuden die Zählung von 
einmal 24 Stunden als Verkehrs zeit eingeführt 
wir,cl. 

Di'e Kundmachung des Finanzmm<ist·eriums ist 
heute im Sinlrue vornehmlich des Erkeruntmss1es 
des Verfassurugsgerichtshofes Sig. 2706/1954, aber 
auch der Erke:nntn~sse Sig. 1695/1948 und 
Slg. 462'0/19'63 a'lsGesetz a-rrzuslehen. Einer ge
mäß der früheren VerfassungsordnJUng gedie<kten 
Verordnung, die na,ch der jetzigen vrerfasSlUngs
rechtlichen Sit>uat;ion einer den Anforderungen 
des Art. 18 B-VG entspnechenden Deckung ent
hehrt, kommt heute Ges,etzeskraft zu, wei,1 es 
eben auch ;\In jeder Ermächtigun,g an die Voll
ziehung fehlt, di'e Norm durch Verordnunrg arb
zuändern oder aufzuheben, weshallb solche Maß
na1hmen nur im Gese1:zes,weg,e getroff,en werden 
köninrten. 

Di'ese Kundrmachung des, Fin,anzministeriums 
über die N 0 r m a -1 zeit zählt damit zu jenem 
Rechitshestand, mQt dessen Hilf'e der vom Ver
fa;ssungsg1esetzgeber mrut dem Tatbest-and "N 0 r
m e n wesen" im Sinne des Art. 10 A:bs. 1 Z. 5 
B-VG g:e1gebene Rahmen a;us·zufüllen ist. 

Dazu kommt noch, daß eine Befugnis der Län
der zur Regelung der Normalz-eit gegen den im 
Art. 4 Albs. 1 B-VG festgelegten Grurudsatz ver
stieße, daß das BUl1'desgebiet ein einheitlich,es 
Währungs.., Wil"oschaft'S- und ZolLg,ebiet hiildet. 
Diese V,erfassungsvorschrifrt g.ebietet wohl nicht, 

21 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



'/ 

4 21 der Bei!a~en 

daß in aMen Teilen österreichs gJeiche rechtliche 
VoraussetzuUlg.eni für die Wirtschafit bestehen 
mÜSi~en (vgl. das Er kenIJltUlis des Ver! assungsge
richtshofes Slg. 5084). Anderers,eüts wäre es aJber 
aUSigeschlossen, das Bundesgebiet als einheitLiches 
WirtSlchaJt~gebiet zu werten, würden in dien 
einzelnen Ländenn wi,e v.or dem Auf:bau des 
EiSienbahnnietzes jeweils v,el1schiedene 011tSi- odler 
L<lindeszeiten gelt er!!. Außerdem l<lig ja der wesent
lichste Grunld für die Einführung der Mi,ttel
europäischen Zeit in wirtsch:aftlich·en Motiwn. 
Da weiters die Bundesv,erfassung eine Einheit 
bildet und kein, Grund fü,r die Annahme besteht, 
die Erinführung der MitteleuropäiJschen Zeit 
r,espektiove die Vel'ordUiungsermächtigung hin
sichtlich der Sommerzeit sei durch eine im Ver
fassungsrang stehende Bestimmung überhaupt 
ausgeschlossen, ist auf Grund des vorltiegenden 
Zusammenhanges der Schluß :cuLässig, daß die 
mi,t dem vorliegenden Gesetz g,etroffene Rege
lung im Hirnblick auf Art. 4 Abs. 1 B-VG indie 
Ge~etzgebungs- und Vollziehun,gs10mpetenz des 
BUl1Jdes fällt. 

i~) Die Sommerzeit 

Unter der Sommel'lzeit verSiteht man die gegen
über der Normal~eit während der Sommer
mon<lite ("Som~er" hier <lils Jene Zeit gemeint, 
innel'halb welcher der "Ta'g", das ist dias Licht, 
länger währt) um eine Strunde v.orverrlegte Stun
den z ä hJ u n g. Die SommerZJeit ist also eine 
Modifikation der Normaheit, die der besseren 
AusnütZlUng des Tageslichtes dient. 

D<li nun die Regdung der N 0 r mal zeit im 
Hinblick auf die Versteinerungstheo'l'ire Bundes
sa,che ("N or me n wes'en" im Sinllle des Art. 10 
A:bs. 1 Z. 5 B-VG) ist, ist auch die Regelung der 
Sommerzeit als ModifikaJti.on der Normalzeit aus 
den oben angeführven Gründen sowie im Sinne 
der Theorie der sysrvematisch,en WeitereIlltWlick
lung der Kompetenzta,tbestände ebenfaHs Burn
dessache. 

H. Spezielles 

1. Zu § 2 des Gesetz~s 

a) Zu Alb SI. 1 a 11 gern ein 

An sich hat gemäß § 5 Abs. 1 Z. 2 des Bun1des
ministerienges,etrzes, 1973, BGBl. Nr. 3089, das so
genannte ZIU'SltändigeBUllIdesministerrum (also in 
d~esem Falle d<liS Bundesministerium für BaUllen 
und Technik, da sich dias Gesetz auf den Tatbe
sta,nd "No.rmenwesen" stützt) 'brei der B'esorgrung 
e]nes Geschäfves, das eine Angelegenheit ein'es 
Sach'geibiertes, zum Gegenstand h<lit, die in sietinen 
Wirkungs:bleI'eich fällt, jedoch Sachgebieterberührt, 
die in den Wirkungsbereich eines sogena;flinrten 
beteiligten Bundesministeriums fallen" im Zu
sammenwi!rken mit dii,eSlem Ministerium vorzu
gehen. Das ZusammelllWirken irst gemäß Ahs. 3 

leg. cit. dann ein Eiruvernehrnen, W~IlJIl da,s Ge
schMt des zuständi,~en Bundesminisrteriums Maß
nahmen aIUf Samgebietren nü;twendig ma;cht, die 
in den Wirkungsibereich eirnes beteiligten Milni
steriums' faUen. Nun wär,e im vorl,iegendJen Falle 
da;s Einvernehmen herzustellen mit dem Bund:es
hnzlera·mt (wcÜrtschafdiche Koordin<litlonl), dem 
Bundesminislterium für Fin<linzen (Zollwesen eiJ1J
schließlich der An~elegenheiten des Dienrsobe
otri'elbes der Zollwachre), dem Bundlesministerium 
für Handlel, GeweI'be und Industrie (A1tlJgelegen
heiten des Enengi'ewesens.), dem Bundesminaste
rium für GesunJdheit und UmweltschUltz (An'
gelegenheittlen d'er Volksgesundheit), dem Bund'es
ministeri!um für Inneres (Ange1eg,enneiten des 
DienlStbetriebes der Bundespolizei und der Bun
desigen1da,rmeme), dem Bundresministerium für 
Justiz (Angelegenheiten der Zivil- und Strafge
richtsbaJrkeÜlt), dem Bunrdesm~nisterium für Land
und Forstwirtschaft (Ang.elegenheiten der Agrar- . 
politik und de~ Lan,drwirtschaftsrechtes), dem 
Bundesmirnisterium für soziaLe Verwraltung (aU
gemeine So:m<lilpolkik u11ld Arbeitn'ehmel1smut'Z
recht) und dem Bundesministerrum für Verkehr 
(AngeIegeOOeLt,en des Verkehrswesens bezügLich 
der Eisenihahnen, ~er Schiff<lihrt undi der Luft
fahrt). Außel1dem wären ferner das Bundesmini
sterium für Unterricht und Kunst und das Bun
desminisroerium für Wi,s:senschaft unld Forschung 
aus schulischen Gründren zumindest s.o beruhrt, 
da·ß ihnen ,gemäß § 5 .Nbs. 3 erster Satz des Bun
desmiln~sterriengesetzes Gelegenheit ZIU ,einer 
KußerunJg hinsichtlich der Einführung der Som
merreit zu rgeben wäre. Da somit von 14 Ressorts 
12 an der Frage, ab die Sommerzeit ei,ngeführ't 
wel'den soll oder nicht, beteiligt sinld, darulber 
hinausaiber s,ich schOnl im F<lilleeiner früher ange
stelLten Un~ersuchung geze~gt hat, da·ß dieses 
Problem g,eSlamtrstaatliche Bedeutung hait, w~rde 
der Wieg grerwählt, die Einführung der Sommer
zeit ,durch Ve1'011d!nungsermächtigung der Blin
des:r,egier'u:nrg zu übrer-crargeUl. 

rb) Zu A b s. 1 u n: cl A rb s. 2 

Gemäß Art. 1'8 Arbs. 1 B-VG muß die Recht
mäßigkeit jeglichen Vo,L~ziehungsaktJes am Gesetz 
gemessen werden können, was zur VOl1auslSetzung 
ha.t, daß der Inhalt des Gesetzes hinreichreno bre
stimmt ~s't (VfSlrg. 4037). D<l!her wird d'etermi~ 
nliert, aus w;elcherr - im Ahs. 2 demonstrativ 
aufgezählten - Grunld'en die Sommerzeirt ein
gefühl1t W1er.den kann .. 

Nun sind "volkswirt~chaft1iche GrundIe" ein 
sehr weiter Rahmen. Das bedeuuet, daß in dem 
Begutachtungsverfahren, ,das vor dem Beschluß 
über die Einführung der Sommerzeit aJbgeführt 
werden muß, nlichit nur alle ResSOl1ts und die 
gesetzlichen Inte1"esrsenvertretungen, sou,derrn 
. <liuch viele andere Stellen (z. B. auch die Kr.zte
kammern) - im Jahre 1967 Wairen es anläßlich 
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" einer ähnlichen Umfrage insgesamt 11'1 - be-
fragt werden müssen:, ob sie fhr oder gegen die 
Einfühnung der Sommerzeit sind, w~e dies be
gründet w;ir·d, wenn dafür, ab Wauln früheSJtens 
S'ie eingefii:hrt werden könnte und welche Kosten 
und Eins.p.arungen sich ergeben wÜflden·. Die der 
BundesJ:1egüerung vOl'behaltene Entsche~dung wird 
jedenfaUs. in B·erucksichügung des qualitativen 
unJd wcht des qua,nlCiltat,rv;en Elementes erfo1gen, 
das heißt, daß dii,e wichtigeren Argumente im 
Hinblick auf die Volro~w;1rtschaft, al'so die Wirt
scha.ft des ges·amlten Volkes, berücksichtigt wer
den, nicht aJber die zahlrekheIien. 

c) Zu A h s. 3 

Die SommerZieit kailin zwischen dem 1. März 
und dem 31. Oktober eingeführt (und natür
lich auch wieder aufgelassen) werden. Welcher 
Zeitpunkt hiefür ,der gÜ!llSügs~e ~st, wiIid im Be
gutachtungsverfahren betreffend die Einführung 
od'er die Nichteinführung festzustellen sein,. Es 
wälle' z. B. ohne weiteres' möglich, ihn mit dem 
Termin der Einführung des Sommerfahrplanes 
der öBB zusammenfallen zu lassen. 

,d) Zu Alb 'S. 4 u n dI A b s. 5 

Im ullsiprunJglichen Enltwurf war als Tag, mit 
dem ,die SommerZieit zu rheginnen hat hzw. zu 
beenden ist, der Sünntag oder der Montag vor
gesehen. Auf Grund des Ergebnisses des Hegut
achtungsverfahren~ wurde dies auf Samstag und 
Sonrutag bzw. aruf ,,0 Uhr auf 1 Uhr" (Einfüh
rung) und ",2<3 Uhr biog 24 Uhr" (AuHassung) 
geändert, weil bei den öBB ,der Sommerfahrplan 
jeweils an ,eünem Samsta'g Ibeginnt und es mög,Lich 
sein Süll, die heiden Termine (Sommerzeit un,d 
Sommerfahrplan,) zusammenlegen zu können. 

Der sinnlgemäßeru Formuliemng nach halten 
s.ich die bei,den Absätze an die Verürdn,ung des 
Gesamtmini51tieriums vom 9. März 19'17, RGBI. 
NI'. 115, die ,das Muster für alle spätel1en Rege
lun:gen dies'er Art ist. 

5 

Daß "die Uhren von 0 3JUf 1 Uhr vorgestellt" 
werden ozw. sie ~bei Beendigm.ng der Sommerzeit) 
zurückgestel1t werden, t6fft als exakt (aJlso pünkt
lich 0 Uhr bzw. 24 Uhr) zu befoLgen,der Geset
zesbefehl nur ,die amtlichen Uhren, z. B. alsü d~e 
Angabe der gena,uen ZeiJt a,uf einer SOllJde~dienst
Rufnummer <lier Po~t- und Telegraphe11JVerwal
tun');. 

2. Zu § 3 des Gesetzes 

Dieser enthält die Vollziehungsklausel. 

Zu hemerken wä~e außet'ldem, daß das Begut
achtullJgscverfahren hinsichdich der Einführurug 
der Sommerzeit vom Bundesministerilum für 
Bauten und Technik im Si,nne des § 3 Z. 2 des 
Bundesmini,steriengJesetzes: 1973, BGBI. NI'. 389, 
welch'er vorsieht, daß die Blundesministet'lLen im 
Rahmen ihres Wi!'kungsbereKhes· dle Bundes
regierullJg hei der Besorgun,g ihrer Auf,gaJberr zu 
unterstützellJ halben, durchzuführen sein wil'1d. 
Die Unterlagen und das Et'lgebrus desselben wer
den der Bundesregilerung zum Zw.ecke der Ent
sche100ng über die E11la,ssung der Vero~dnurug zu 
unterbreiten sein. 

III. Die Kosten 

1. Durch die Erlassung des Zeitzählungsgesetzes 
erwachsende Kosten 

Du.rch die ErLaS&ullJg des Zeitzählungsges,etzes 
we~den dem Bund ke~IlIe Kosten e!lltstehen. 

2. Durch die Einführung der Sommerzeit erwach
sende Kosten 

Die Einführunig der Sommerzeit würde dem 
Bund. (Bundesministerium für Verkehr, öBB) 
durch die onganisatorischen UmsltellullJgsmaß
nahmen auJ dien Ha,uptstrecken der öBB ZIU

s.ätzliche Kosten von mindestens 25 MiLlionen 
SchiUing ver;ursach,en. Diesen Kosten werden aher 
EillJSparungen - a11erd~llJgs in momentan nicht 
bestimmbaTer Höhe - gegenwberstehen. 
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